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Preisblatt für die Nutzung des Erdgasverteilnetzes 

für Abnehmer ohne registrierende Leistungsmessung 

 

gültig ab 1. Januar 2024 

 

Zum 15.10.2023 lagen der Zwickauer Energieversorgung keine behördlichen Festlegungen bzw. 

Genehmigungen gemäß § 32 Abs. 1 ARegV für 2024 ff. vor.  

 

Für die Nutzung des Gasversorgungsnetzes der Zwickauer Energieversorgung GmbH (ZEV) gelten 

die nachstehenden Preise. Die vorgelagerten Netzentgelte sind in den angegebenen Preisen ent-

halten. Die Abrechnung der Netzentgelte erfolgt verbrauchsecht für die jeweils entnommene thermi-

sche Energie. 

  

1. Entgelte für die Netznutzung je Entnahmestelle mit Standardlastprofil  

(Jahresverbrauch < 1.500.000 kWh und < 500 kWh pro Stunde) 

Jahresverbrauch in kWh/a 

Grundpreis 

in EUR/Jahr 

Arbeitspreis 

in ct/kWh 

netto1 brutto2 brutto3 netto1 brutto2 brutto3 

Gruppe 1 0 - 1.000 20,00 21,40 23,80 2,89 3,09 3,44 

Gruppe 2 > 1.000 - 4.000 25,00 26,75 29,75 2,39 2,56 2,84 

Gruppe 3 > 4.000 -  50.000 40,00 42,80 47,60 1,72 1,84 2,05 

Gruppe 4 > 50.000 - 300.000 50,00 53,50 59,50 1,67 1,79 1,99 

Gruppe 5 > 300.000 - 1.000.000 405,00 433,35 481,95 1,53 1,64 1,82 

Gruppe 6 > 1.000.000 - 1.500.000 1100,00 1177,00 1309,00 1,45 1,55 1,73 

 

Beispiel: 

Jahresarbeit von 25.000 kWh 

zu zahlender Grundpreis 40,00 EUR (netto) 

zu zahlendes Arbeitsentgelt 25.000 kWh∙
 1,72 ct/kWh

100
= 430,00 EUR (netto) 

Gesamt: 40,00 EUR + 430,00 EUR = 470,00 EUR (netto)  

 

                                                           
1 ohne Umsatzsteuer 
2 mit Umsatzsteuer (7%) 
3 mit Umsatzsteuer (19%) 
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2. Konzessionsabgabe 

Für konzessionsabgabepflichtige Energiemengen erhöhen sich die arbeitsabhängigen Entgelte um 

die Konzessionsabgabe an die Stadt Zwickau. Diese beträgt für die Gasabnahme 

 ausschließlich für Kochen und Warmwasser 0,61 ct/kWh1, 

 sonstige Lieferungen 0,27 ct/kWh1, 

 für Sondervertragskunden im Sinne der Konzessionsabgabenverordnung 0,03 ct/kWh1. 

Es gelten die Bestimmungen der Konzessionsabgabenverordnung in der aktuell gültigen Fassung. 

Die Stadt Zwickau erhält gemäß § 3 Konzessionsabgabenverordnung für den in Niederdruck abge-

rechneten Eigenverbrauch an Gas einen Preisnachlass in Höhe von 10 % des Rechnungsbetrages 

für den Netzzugang. Der abgerechnete Eigenverbrauch der Stadt Zwickau einschließlich ihrer recht-

lich unselbstständigen Eigenbetriebe und der öffentlichen Straßenbeleuchtung ist gemäß Vereinba-

rung zum Konzessionsvertrag frei von allen Konzessionsabgaben. 

 

3. Messstellenbetrieb 

Das jeweilige Entgelt für den Messstellenbetrieb wird separat ermittelt und gemäß dem gesonderten 

Preisblatt in Rechnung gestellt. 

 

4. Umsatzsteuer 

Mit der Rechnungslegung für die Netznutzung wird auf alle aufgeführten Bestandteile zusätzlich die 

gesetzlich gültige Umsatzsteuer in Höhe von 7 % bzw. 19% erhoben. 

                                                           
1 ohne Umsatzsteuer 


